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Steuerverschärfungen bei der Grunderwerbsteuer 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die Koalitionsfraktionen haben die geplanten Steuerverschärfungen bei der Grunderwerbsteuer „reanimiert“. 

Dieses erfolgte im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 14.04.2021. Der Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung der Grunderwerbsteuer (BT-Drs. vom 15.04.2021, 19/28528) orientiert sich dabei an den 

bisherigen Plänen der Bundesregierung: 

1. Absenkung des Schwellenwerts für Anteilsübertragungen (bisher: 95 %) auf sodann auf 90 % 

2. Verlängerung der Haltefristen [auch für die Befreiungen nach §§ 5 bis 7 GrEStG] (bisher 5 Jahre) auf 

sodann 10 Jahre bzw. für Personengesellschaften in bestimmten Fällen auf 15 Jahre 

3. Einführung eines neuen Grunderwerbsteuer-Tatbestands für Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2b GrEStG; 

sog. Börsenklausel) 

Hier finden Sie den Entwurf zur Änderung der Grunderwerbsteuer: BT-Drs. vom 15.04.2021, 19/28528: 

1928528.pdf (bundestag.de) 

 
Sollten Sie hierzu noch Rückfragen haben stehen wir jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten zur 
Verfügung; für Heute verbleiben wir 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
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